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UNTERRICHTUNG 
 
durch den Finanzminister 
 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
das 2. Halbjahr 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie 

§§ 37 und 38 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern ist dem Landtag im 

Abstand von sechs Monaten für jedes Halbjahr nachträglich über Zustimmungen zu über- und 

außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten. 

 

Als Anlage übersende ich die Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, in die ich 

im 2. Halbjahr 2023 eingewilligt habe. In über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen habe ich in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2023 nicht eingewilligt. Diese 

Übersicht entfällt somit. 

 

 

 

 
Dr. Heiko Geue 

Finanzminister 
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(Einwilligungen in über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 
sind im 2. Halbjahr 2023 nicht erteilt worden.) 


